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1. Einleitung 
 
Wohnen ist ein Lebensbereich mit elementarer Bedeutung für alle Menschen - gleichzeitig 
ein Grundbedürfnis und Mittelpunkt alltäglicher Lebenserfahrung. Unsere Wohnverhältnisse 
sind entscheidend dafür, wie gut es uns geht und wie wohl wir uns fühlen. Dies ist allen Al-
tersgruppen gemeinsam. Das Wohnumfeld bestimmt hierbei den Wohnwert genauso wie 
Größe, Zuschnitt und Ausstattung einer Wohnung. Erst beides zusammen - Wohnung und 
Wohnumfeld - machen Wohnen attraktiv. Mit zunehmendem Alter wird die Wohnung immer 
mehr zum Lebensmittelpunkt. 
 
Gleichzeitig ist die Wohnraumversorgung ein wichtiger Standortfaktor, der die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit Sachsens maßgeblich beeinflusst. Investitionen im Wohnungsbereich si-
chern und schaffen ortsnahe Arbeitsplätze im Handwerk und Mittelstand. 
 
Die Wohnungspolitik ist in letzter Zeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene ver-
stärkt in den Fokus der öffentlichen Diskussion geraten, vor allem die Themen Wohnungs-
knappheit und Bezahlbarkeit von Wohnraum in Ballungsräumen.  
 
Mit dem Konzept ñWohnen in Sachsen 2020ñ erfolgt erstmals eine umfängliche Darstellung 
der Situation und des Handlungsbedarfs in Sachsen. Ziel ist insbesondere, einen Beitrag zur 
Versachlichung der Diskussion zu leisten.  
 
Der Wohnungspolitik kommen aufgrund der besonderen Merkmale von Wohnungsmärkten 
spezifische Aufgaben zu. So sind die Wohnungsmärkte eines Landes, einer Region, von 
Städten und Gemeinden nicht einheitlich. Sie differieren hinsichtlich des Wohnungsangebots, 
wie Lage, Qualität, Ausstattung oder Preis sowie der Nachfrage in Bezug auf Wohnvorstel-
lungen und vor allem Wohnkaufkraft der Haushalte. 
 
Wohnungspolitik soll grundsätzlich Rahmenbedingungen für ein Funktionieren der Woh-
nungsmärkte schaffen. Ein Eingreifen mit Mitteln des Ordnungsrechts oder durch Förderung 
ist dann gefordert, wenn die Märkte in Teilen oder Gänze versagen, weil sich z. B. Haushalte 
nicht selbst am Markt versorgen können(Subjektförderung) oder erforderliche Wohnungsan-
gebote in quantitativer und/oder qualitativer Hinsicht nicht vorhanden sind und für deren Be-
reitstellung der Markt nicht über die notwendigen Anreizsysteme verfügt (Objektförderung).   
  
Die soziale Absicherung des Wohnens zählt zu den Kernaufgaben öffentlicher Daseinsvor-
sorge in Deutschland. Sie ist eine sozialstaatliche Leistung, die Bund, Länder und Kommu-
nen entsprechend der föderalen Struktur Deutschlands gemeinsam auf vielfältige Weise er-
bringen.  
 
Ein wichtiger Baustein ist die Förderung des Wohnungsbaus und weiterer Maßnahmen zur 
Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung 
von selbst genutztem Wohneigentum. Mit der Föderalismusreform 2006 wurde diese in die 
Gesetzgebungskompetenz der Länder überführt und die Wohnraumförderung insgesamt auf 
die Länder übertragen. 
 
In Sachsen sind die regionalen Wohnungsmärkte seit 1990 von gravierenden Veränderun-
gen und Dynamiken geprägt. Galt es Anfang bis Mitte der 1990er Jahre vorrangig, das Woh-
nungsdefizit durch Neubau abzubauen und darüber hinaus die Qualität der Wohnungsbe-
stände durch Sanierungen zu verbessern, steht die Landes- und Kommunalpolitik seit Ende 
der 1990er Jahre vor neuen Herausforderungen, insbesondere der sich weiter fortsetzende 
demografische Wandel sowie regionale Abwanderungen führen zu geänderten Problemla-
gen am Wohnungsmarkt und darüber hinaus für die Stadt- und Landesentwicklung.  
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2. Ausgangslage - Rahmenbedingungen 
 
 

2.0 Stadtentwicklungsstrategie 2020 und Leitlinien für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes 
 
 
Der Freistaat Sachsen hat mit der ĂStadtentwicklungsstrategie Sachsen 2020ñ eine kohªren-
te und übergreifende Strategie für die Entwicklung der sächsischen Städte für die kommen-
den Jahre vorgestellt.  
 
Sie hat drei wesentliche Ziele: 

¶ lebenswerte Städte 

¶ kompakte Städte 

¶ städtebauliche Nachhaltigkeit. 
 

2012 hat die Staatsregierung ĂLeitlinien f¿r die Entwicklung des lªndlichen Raumes im Frei-
staat Sachsenñ verabschiedet. Ziel ist es, den lªndlichen Raum trotz enger werdender finan-
zieller Spielräume und trotz Bevölkerungsrückgangs erfolgreich weiter zu entwickeln. Die 
Leitlinien stellen bei der Siedlungsstruktur das Ziel, dass Innenstädte und Dorfkerne im länd-
lichen Raum als Wohnstandort gestärkt und Brachen wieder nutzbar gemacht werden.  
 
Die ĂStadtentwicklungsstrategie Sachsen 2020ñ und die ĂLeitlinien f¿r die Entwicklung des 
lªndlichen Raumesñ des Freistaates Sachsen sind der Rahmen f¿r das Fachkonzept ĂWoh-
nen in Sachsen 2020ñ, mit dem das Thema ĂWohnenñ herausgegriffen wird. So ist die Wohn-
raumförderung unbestritten wichtiger Bestandteil der Stadt- und Dorfentwicklung, gleichwohl 
geht das Thema ĂWohnenñ weit ¿ber diesen Aspekt hinaus.  
 
 

2.1 Rechtsrahmen 
 
 
2.1.1 Historie  
 
Im Rahmen der Föderalismusreform (Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. Au-
gust 2006) wurde die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich des 
Wohnungswesens nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG abgeschafft. Damit liegt die ausschließli-
che Gesetzgebungskompetenz (außer für das Wohngeldrecht gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 
GG) nunmehr bei den Ländern gem. Art. 70 Abs. 1 GG. Gem. Art. 125a Abs. 1 GG gilt 
Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber u. a. wegen der Änderung des Artikels 
74 Abs. 1 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, als Bundesrecht fort; es kann 
durch Landesrecht ersetzt werden. Ein solches Gesetz auf der Grundlage des Art. 74 Abs. 1 
Nr. 18 GG ist das Wohnraumförderungsgesetz des Bundes (WoFG) vom 13. September 
2001 (BGBl. I 2001, S. 2376, zuletzt geändert durch Gesetz v. 9. Dezember 2010, BGBl. I 
2010, S. 1885). Im Freistaat Sachsen wurde das Ersetzungsrecht bislang nicht wahrgenom-
men. Das WoFG gilt damit in Sachsen als Bundesrecht weiter, bis es durch Landesrecht 
ersetzt wird.  
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Die Wohnraumförderung findet allerdings seit 2007 nicht im Rahmen des WoFG statt, da auf 
Grund des entspannten Wohnungsmarktes in Sachsen weder eine Mietpreis- noch eine Be- 
legungsbindung erforderlich war. 
 
Im Zuge der Föderalismusreform wurde weiterhin mit dem Gesetz zur Entflechtung von Ge-
meinschaftsaufgaben und Finanzhilfen  (BGBl. I 2006  S. 2098) festgelegt, dass den Ländern 
von 2007 bis 2019 für den durch die Abschaffung von diversen Gemeinschaftsaufgaben (u. 
a. der sozialen Wohnraumförderung) bedingten Wegfalls der Finanzierungsanteile des Bun-
des, sog. Kompensationsmittel zur Verfügung gestellt werden (Näheres hierzu unter Ziff. 
2.11).  
 
 
2.1.2 Bundesebene 
 
Außerdem haben zahlreiche weitere bundesrechtliche Regelungen unmittelbare oder mittel-
bare Auswirkungen auf das Wohnungswesen. Zu nennen sind insbesondere 

¶ Wohngeldgesetz 

¶ die Sozialgesetzbücher (SGB) II und XII 

¶ Mietrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)   
¶ Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts (Wirtschaftsstrafgesetz   

1954)  

¶ Baugesetzbuch (BauGB) 

¶ Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz EnEG) 
 
 
2.1.3 Landesebene 
 
Auf Landesebene sind insbesondere folgende Regelungen von Belang 

¶ Sächsisches Gesetz zur Durchführung des Wohngeldverfahrens 

¶ Gesetz zur Durchführung der Zusatzförderung nach § 88e des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes 

¶ Gesetz über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung   

¶ Förderfondsgesetz 

¶ Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches  

¶ VwV des SMI zur Durchführung des Wohngeldverfahrens 

¶ VwV des SMS zur Regelung von Wohnflächenhöchstgrenzen zu § 18 SächsAGSGB  
 
 
2.1.4 Kommunale Ebene 
 
Auf kommunaler Ebene sind insbesondere folgende Festlegungen von Bedeutung 

¶ Regelungen zur Angemessenheit und Höhe der Kosten der Unterkunft (SGB II und XII) 

¶ Regelungen zum Umgang mit Belegungsrechten 

¶ Bebauungspläne 

¶ städtebauliche und integrierte ländliche Entwicklungskonzepte 

¶ Mietspiegel auf der Grundlage von § 558 c) und d) BGB. 
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2.2 Haushalts- und Bevölkerungsentwicklung 
  
Während für die zu erwartende quantitative Nachfrage die Entwicklung der Haushalte ent-
scheidend ist, ist hingegen für die zu erwartende qualitative Nachfrage auf den Wohnungs-
märkten insbesondere die mit der demografischen Entwicklung einhergehende Alterung der 
Bevölkerung maßgeblich. 
 
 
2.2.1 Haushaltsentwicklung 
 
Nach einer Modellrechnung des Statischen Landesamtes1 sinkt die Anzahl der Privathaus-
halte von 2214,6 Tausend im Jahr 2011 auf voraussichtlich 2052,6 Tausend im Jahr 2025. 
Während die Bevölkerung bis zum Jahr 2020 um 8,3 Prozentpunkte zurückgeht, beläuft sich 
der Rückgang der Haushalte auf 7,3 Prozentpunkte. Ausnahmen bilden hier die Städte 
Dresden und Leipzig, hier wird die Anzahl der Haushalte steigen.  
 
Haushalte mit drei Personen haben mit 17,6 Prozentpunkten den stärksten Rückgang zu 
verzeichnen, gefolgt von Haushalten mit vier Personen mit einem Rückgang von 14,3 Pro-
zentpunkten.  Ein- und Zwei-Personenhaushalte sinken dagegen nur um jeweils 5,1 Pro-
zentpunkte. Hierbei gibt es auf regionaler Ebene teilweise Entwicklungen gegen den jeweili-
gen regionalen Gesamttrend. Im Landkreis Leipzig soll beispielsweise die Gesamtzahl der 
Haushalte um 4,3 Prozentpunkte abnehmen, die Anzahl der Ein-Personenhaushalte soll hin-
gegen um 5,7 Prozentpunkte wachsen. In Dresden wird bei einem prognostizierten Bevölke-
rungszuwachs von 3,4 Prozentpunkten mit einem Rückgang der Ein-Personenhaushalte um 
2,7 Prozentpunkte gerechnet.  
 
Aufgrund der prognostizierten Haushaltsentwicklung wird insgesamt der zahlenmäßige Be-
darf an Wohnraum nicht weiter ansteigen. Vielmehr ist mit einem Rückgang um rd. 160 000 
Haushalte bis zum Jahr 2025 (seit 2011) zu rechnen2. 

                                                 
1
 Modellrechnung des StaLa zur Entwicklung der privaten Haushalte im Freistaat Sachsen bis 2025 

2
 Modellrechnung zur Entwicklung privater Haushalte für den Freistaat Sachsen bis 2025, StaLa 
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2.2.2 Bevölkerungsentwicklung 
 
Am 9. Mai 2011 lebten 4,06 Millionen Einwohner im Freistaat Sachsen3. Der gegenwärtige 
Bevölkerungsrückgang wird - mit Ausnahme der  Städte Dresden und Leipzig -  weiter anhal-
ten. Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen 
vom 30. November 2010, die auf Analysen der demografischen Trends der zurückliegenden 
fünf Jahre basiert, kommt zum Ergebnis, dass Sachsen im Jahr 2025 voraussichtlich 3,6 bis 
3,8 Millionen Einwohner haben wird. Das bedeutet einen Rückgang von 360 000 bzw. 490 
000 Einwohnern gegenüber dem Jahr 2011.  
 
Mit dem Rückgang der Bevölkerung geht deren Alterung einher. Zum einen steigt das 
Durchschnittsalter der Menschen um etwa 3 bis 4 Jahre von derzeit 46,4 Jahre auf 
49,3 Jahre bzw. 50,1 Jahre. Die Lebenserwartung bei den Männern steigt bis zum Jahr 2030 
auf 81,6 Jahre und die der Frauen auf 86,3 Jahre. Zum anderen steigt auch der Anteil der 
über 65jährigen an der Gesamtbevölkerung. Während 1990 nur jeder Sechste (15,7 %) 
65 Jahre und älter war, so war es 2011 schon jeder Vierte (24,5 %). Im Jahr 2025 wird fast 
jeder Dritte über 65 Jahr alt sein (30,5 %).  

 
Innerhalb der Gruppe der über 65jährigen wird insbesondere der Anteil der über 80-jährigen 
ansteigen. Deren Anteil wird sich bis zum Jahr 2015 verdoppeln. Im Jahr 2011 waren 2,9 % 
der Bevölkerung über 85 Jahre, im Jahr 2025 werden es 5,7 % sein. 

                                                 
3
 Zensus 2011 

Zwickau 
-13,7 

Leipzig 
-4,3 

KFS Leipzig 
1,0 

Nordsachsen 
-10,3 

Meißen 
-9,9 

Mittelsachsen 
-14,4 

KFS Chemnitz 
-8,2 

Bautzen 
-10,8 Görlitz 

-12,9 

Erzgebirgskreis 
-14,4 

Vogtlandkreis 
-12,6 

         
 -15   bis unter   -10    
 -10   bis unter    -5    

 -5   bis unter   0  
  

 0   und über   0    

Veränderung der  Haushalte von 2011 bis 2025  

Sächsische Schweiz 

Osterzgebirge 

-4,2 

KFS 

Dresden 

3,4 
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Entwicklung der Bevölkerung des Freistaates Sachsen 

nach ausgewählten Altersgruppen

4.775,9
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Quelle: StALA, 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose, Darstellung SK 

 
 
2.2.3 Wachsende und schrumpfende Städte und Gemeinden in Deutschland 
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2.3 Wohnungsbestand 
 
2.3.1 Anzahl  
Am 9. Mai 2011 gab es im Freistaat Sachen 800 222 Wohngebäude mit 2 268 163 Wohnun-
gen4. Hiervon sind 2 238 018 sog. reine Wohnungen5 in Wohngebäuden. Die übrigen Woh-
nungen sind gewerblich genutzt (20 474), Diplomatenwohnungen (70) sowie Freizeit- und 
Ferienwohnungen (9601).  
 
 
2.3.2 Baufertigstellungen in Sachsen im Neubau (ohne Bestandsmaßnahmen)  
         2000 - 2012  
 
 

 
 

 
Nachdem sich seit dem Jahr 2000 die Anzahl fertig gestellter Wohnungen pro Jahr bis zum 
Jahr 2010 drastisch reduziert hat, ist seit 2011 wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.  
 
In der Landeshauptstadt Dresden hat sich die Anzahl der fertig gestellten Wohnungen von 
522 im Jahr 2010 auf 1184 im Jahr 2011 mehr als verdoppelt und sich mit 1032 Wohnungen 
in 2012 fast auf diesem Niveau gehalten.  
 
 
2.3.3 Baualter6 
Der Anteil der Wohngebäude, die vor dem Jahr 1949 errichtet wurden, beträgt 53 %. Im 
Bundesdurchschnitt liegt dieser Anteil bei 25 %. Das verdeutlicht den nach wie vor relativ 
alten Gebäudebestand in Sachsen.  
 
Der Anteil der Wohngebäude nach Baualtersklassen ist in nachfolgender Übersicht darge-
stellt:  

                                                 
4
 Zensus 2011, Ergebnis der Gebäude- und Wohnraumzählung (GWZ) 

5
  Reine Wohnungen = Wohnungen ohne  gewerblich genutzte , Diplomatenwohnungen sowie Freizeit- und Fe- 

  rienwohnungen  
6
 Zensus 2011, Ergebnis GWZ 
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2.3.4 Eigentümerstruktur7 
Von den 2 238 018 reinen Wohnungen in Wohngebäuden werden 669 672 Wohnungen von 
Eigentümern und 1 347 038 Wohnungen von Mietern bewohnt. Die verbleibenden 221 308 
Wohnungen sind leer stehend.  
 
Die Wohnungen befinden sich überwiegend im Eigentum von Privatpersonen, Wohnungsei-
gentümergemeinschaften und nicht institutionalisierten Anbietern. Die Eigentumsverhältnisse 
sind in folgender Übersicht dargestellt:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
2.3.5 Eigentumsquote8. 
Die Wohneigentumsquote9 in Sachsen ist von 26,1 % im Jahr 1995 auf  33,2 % im Jahr 2011 
gestiegen. Trotzdem ist Sachsen noch immer das Flächenland mit der niedrigsten Wohnei-
gentumsquote. Der Bundesdurchschnitt beträgt 45,8 %. 

                                                 
7
 Zensus 2011, Ergebnis der GWZ 

8
 Zensus 2011, Ergebnis der GWZ 

9
 Haushaltsbezogene Wohneigentumsquote: Verhältnis der Haushalte, die im Wohneigentum leben zur Gesamt-

 heit aller Haushalte 
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Die Eigentümerquote beträgt in Gemeinden bis 2000 Einwohner 71 % und 14,4 % in den drei 
kreisfreien Städten. 
 
 

  
 
 
2.3.6 Belegungsgebundener Wohnraum 
Das Auslaufen der Belegungsbindungen nach dem Sächsischen Belegungsrechtsgesetz 
zum 31. Dezember 2013 und das sukzessive Auslaufen der Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen nach den Wohnraumförderprogrammen  Sachsens werden zu einem starken Rück-
gang an belegungsgebundenem Wohnraum bis 2020 führen.  
 
Nach einer Umfrage des SMI im Jahr 2012 bei allen 456 sächsischen Städten und Gemein-
den sehen lediglich die drei kreisfreien Städte Dresden, Chemnitz und Leipzig zukünftig ei-
nen Bedarf für die Begründung von neuen Belegungsrechten.  
 
2.3.7 Barrierefreie oder -arme Wohnungen  
Die Feststellung, dass Wohnraum in quantitativer Hinsicht in ausreichendem Maße vorhan-
den ist, bedeutet nicht, dass auch der jeweilige Wohnraum den Nutzeranforderungen in qua-
litativer Hinsicht im Einzelfall entspricht. So gibt es generationenübergreifend Nutzergruppen, 
die aus verschiedenen Gründen auf barrierefreien Wohnraum oder zumindest barrierearmen 
Wohnraum angewiesen sind. Hieran besteht auch aus Demografiegesichtspunkten eine ver-
stärkte Nachfrage.  
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Der Begriff Ăbarrierefreiñ ist definiert10. Anforderungen an das barrierefreie Bauen von Woh-
nungen ergeben sich aus § 50 Abs. 1 der Sächsischen Bauordnung. Dafür sind die als tech-
nische Baubestimmungen bauaufsichtlich eingeführten Teile der Norm DIN 18040-2 zum 
barrierefreien Bauen von Wohnungen beachtlich. 
 
Hingegen ist barrierearmer Wohnraum weder näher definitorisch belegt noch mit bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen untersetzt, so dass sich damit ein weiter Interpretations-
spielraum bietet. Baumaßnahmen, die nach Auffassung des SMI zu einer Barrierereduzie-
rung von Wohnraum beitragen, sind in der Förderrichtlinie ĂMehrgenerationenwohnenñ11 auf-
geführt; wobei von den dort genannten neun Maßnahmen mindestens drei ausgeführt wer-
den müssen, um die Forderung nach barrierereduziertem Bauen i. S. der Richtlinie zu erfül-
len.   

 
Eine Totalerhebung über den Bestand an barrierefreien oder -armen Wohnungen in Sachsen 
gibt es nicht. Nach einer Schätzung des Instituts empirica, Berlin, kann davon ausgegangen 
werden, dass es gegenwärtig rd. 43 000 barrierefreie oder -arme Wohnungen in Sachsen 
gibt. 
 
2.3.8 Wohnraum für Studierende 
 
Bundesweit standen 2012 den rd. 2,15 Mio. Studierenden rd. 229 000 öffentlich geförderte 
Wohnplätze zur Verfügung. Dies entspricht einer Unterbringungsquote von 10,6 %. Sachsen 
hatte im Wintersemester 2011/2012 rd. 114 Tsd. Studierende und mit insgesamt 16 Tsd. 
öffentlich geförderten Wohnplätzen die bundesweit höchste Unterbringungsquote von 
14,2 %12. 
 
 

2.4 Wohnungsnachfrage 
 
Das Institut empirica geht davon aus, dass die Wohnungsnachfrage in Sachsen bis zum Jahr 
2020 um 61 000 bzw. um gut 3 % und bis zum Jahr 2025 um rd. 115 000 bzw. um 6 % sinkt. 
 
Während dabei die Nachfrage nach Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und eigen-
heimähnlichen Wohnformen noch steigt, geht die Nachfrage nach Geschosswohnungen bis 
2020 um knapp 120 Tsd. und bis 2025 um fast 180 Tsd. Einheiten bzw. um 14 % zurück. 
Regional differenziert steigt die Wohnungsnachfrage nur in den beiden kreisfreien Städten 
Leipzig und Dresden, wobei sich der Zuwachs weitestgehend auf das Einfamilienhausseg-
ment konzentriert und die Nachfrage nach Geschosswohnungen stagniert. Die zusätzliche 
Nachfrage in diesen beiden Städten kann über den frei finanzierten Wohnungsneubau oder 
über Reduktion von Leerständen im Bestand gedeckt werden. Denn obwohl die Nachfrage 
nach Wohnungen landesweit sinkt, gibt es auch zukünftig noch Wohnungsneubau. Dieser 
speist sich einerseits aus der nicht gedeckten Nachfrage nach Einfamilienhäuser und eigen-
heimähnliche Wohnformen und anderseits aus der qualitativen Zusatznachfrage auf dem 

                                                 
10

 Definitionen des  Begriffs Ăbarrierefreiñ finden sich im Behindertengleichstellungsgesetz, im Sächsischen    

    Integrationsgesetz sowie in den Normen zum barrierefreien Bauen (DIN 18040-2).  Die vorgenannten Normen  

    berücksichtigen insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Hörbehinderung,  

    (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) oder motorischen Einschränkungen sowie von Personen, die Mobili- 

    tätshilfen und Rollstühle benutzen. Auch für andere Personengruppen, wie z. B. groß- oder kleinwüchsige  

    Personen, Personen mit kognitiven Einschränkungen, ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit Kinderwa- 

    gen oder Gepäck führen einige Anforderungen dieser Normen zu einer Nutzungserleichterung (Vergleiche  

    auch die Vorworte der Normen.). Weitere Hinweise enthält die UN-Behindertenrechtskonvention (Ratifizie- 

    rung s. BGBl. 2008, Teil II Nr. 35, S. 1419), insbesondere die Artikel 9, 12, 19 und 28. 
11

 SächsGVBl. 2013, S. 694 
12

 Statistische Übersicht 2012 des Deutschen Studentenwerkes zum Wohnraum für Studierende 
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Wohnungsmarkt. Die qualitative Zusatznachfrage nach neugebauten Wohnungen oder nach 
sanierten, ehemals leerstehenden Wohnungen ist dort besonders ausgeprägt, wo die Quali-
täten der gegenwärtig bewohnten Bestände nicht den künftigen Anforderungen der Nachfra-
ger entsprechen.  
 
Der zusätzliche Wohnungsneubau, bestehend aus der zusätzlichen Nachfrage nach Eigen-
heimen und der qualitativen Zusatznachfrage im Geschosswohnungsbau, beläuft sich lan-
desweit im Maximum auf gut 9000 Einheiten pro Jahr, im Minimum auf rd. 5000 Einheiten 
insoweit es gelingt, die zukünftige qualitative Zusatznachfrage weitestgehend im Bestand 
(z.B. durch die Sanierung leerstehender Altbauten) zu befriedigen.  
 
 

2.5 Leerstand 
 
2.5.1 Leerstandsquote13 
Die Leerstandsquote in Sachsen beträgt 9,9 % d.h. rd. 221 Tsd. Wohnungen stehen leer. 
Dies ist der höchste Leerstand aller Länder (durchschnittliche Leerstandsquote 4,4 %).   
 
 
2.5.2 Regionale Verteilung 
Der geringste Leerstand auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte ist in der Landes-
hauptstadt Dresden mit 5,0 % und der höchste in der Stadt Chemnitz mit 13,7 % zu ver-
zeichnen. 
 
Kleinräumige regionale Verteilung Sachsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Von den leerstehenden Wohnungen befinden sich 12,8 % in Ein- und Zweifamilienhäusern 
(35 868) und 83,8 %  in Mehrfamilienhäusern (185 440). Dabei steigt der Anteil der leerste-
henden Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit der Gemeindegröße von 40,8 % in Gemein-
den bis unter 2000 Einwohner auf 95,8 % in Gemeinden über 100 000 Einwohner. 

                                                 
13

 Zensus 2011, Ergebnis der GWZ 
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Regionale Verteilung bundesweit 
 

 
 
 
2.5.3 Leerstehende Wohnungen in Wohngebäuden nach Eigentümer14 
 
Der höchste Anteil an leerstehenden Wohnungen ist mit über 50 % bei privaten Eigentümern 
zu verzeichnen, gefolgt von Kommunen oder kommunalen Wohnungsunternehmen mit über 
20 %.  

                                                 
14

 Zensus 2011, Ergebnis der GWZ 
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Eigentümer 

Reine 
Wohnungen 
 
insgesamt 

 
 
darunter  
leerstehende 
Wohnungen  

Leerstand 
im jeweili-
gen Bestand 
in %  

Anteil an 
leerste-
henden 
Wohnun-
gen in % 

Gemeinschaft von Woh-
nungseigentümern 

402 904 32 630 8,1 14,7 

Privatpersonen 1 067 217 85 134 8,0 38,5 

Wohnungsgenossenschaften 308 633 27 965 9,1 12,6 

Kommune oder komm. Woh-
nungsunternehmen 

249 636 46 237 18,5 20,9 

Privatwirtschaftliche Unter-
nehmen 

137 106 17 749 12,9 8,0 

Andere privatwirtschaftliche  
Unternehmen 

61 642 8 903 14,4 4,0 

Bund, Land 4 778 1 946 40,7 0,9 

Organisation  ohne Erwerbs-
zweck 

6 102 744 12,2 0,3 

insgesamt 2 238 018 221 308 9,9  

 
 
2.5.4 Komplett leerstehende Wohngebäude nach Eigentümern 
 
Von den 3,3 % komplett leerstehenden Wohngebäuden sind 75,7 % Ein- und Zweifamilien-
häuser und 24,3 % Mehrfamilienhäuser.  
 
 
 
 
Eigentümer 

 
Wohngebäude 
insgesamt 

 
darunter  
leerstehend 

 
Leerstand 
im jeweili-
gen Bestand 
in %  

Anteil an 
leerste-
hende 
Wohnge-
bäude in % 

Gemeinschaft von Woh-
nungseigentümern 

65 134 1 682 2,6 6,3 

Privatpersonen 647 871 20 448 3,2 76,9 

Wohnungsgenossenschaften 34 798 421 1,2 1,6 

Kommune oder komm. Woh-
nungsunternehmen 

27 646 2 311 8,4 8,7 

Privatwirtschaftliche Unter-
nehmen 

14 242 643 4,5 2,4 

Andere privatwirtschaftliche  
Unternehmen 

8 297 622 7,5 2,3 

Bund, Land 1 138 332 29,2 1,2 

Organisation  ohne Erwerbs-
zweck 

1 696 129 7,6 0,5 

insgesamt 800 822 26 588 3,3  

 
 
2.5.5 Leerstandsentwicklung 
Zusätzliche Wohnungen auf der einen Seite und rückläufige Wohnungsnachfrage auf der 
anderen Seite führen in Kombination (bei Ausklammerung eines künftigen Wohnungsrück-
baus) zu einem weiteren Anstieg der Wohnungsleerstände zwischen gut 120 Tsd. bis knapp 
170 Tsd. Einheiten im Zeitraum von 2011 bis 2020 bzw. gut 190 Tsd. bis knapp 260 Tsd. 
Einheiten bis 2025. Der Anstieg ist flächendeckend, fällt aber in der Höhe regional unter-
schiedlich aus. 
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2.6 Mietkosten 
 
 
2.6.1 Entwicklung der Angebotsmieten 2007 - 2012, 2011 - 2012 
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2.6.2 Neu- und Wiedervermietungsmieten 2012 
 

 
 
 
 
2.6.3 Bruttokaltmiete15 
Die durchschnittliche Bruttokaltmiete in Sachsen liegt mit 5,47 Euro je m2 deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt mit 6,37 Euro je m2. 

                                                 
15

 Bruttokaltmiete = Grundmiete und anteilige monatliche kalte Betriebskosten für Wasser, Kanalisation, Ab- 

    wasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und -beleuchtung, Schornsteinreinigung, 

     Hauswart und Hausverwaltung, öffentliche Lasten, z. B. Grundsteuer, Gebäudeversicherungen, Kabelan- 

    schluss, Hausaufzug, Dienstleistungen für die Gartenpflege (Definition StaLa) 
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2.6.4 Mietbelastungsquote16 
Für die tatsächliche Mietbelastung eines Haushaltes ist die Mietbelastungsquote aussagefä-
higer als der Mietpreis, da sie die Bruttokaltmiete ins Verhältnis zum Haushaltsnettoeinkom-
men setzt.  
 
Sachsen hat mit einer durchschnittlichen Mietbelastungsquote von 20,5 % die mit Abstand 
geringste Quote aller Länder. Selbst die Landeshauptstadt Dresden liegt mit einer Quote von 
21,3 % noch unter dem Bundesdurchschnitt von 22,5 %.  
 
Mietbelastungsquote in Sachsen17  
 

 
 

                                                 
16

 Mietbelastungsquote = Anteil der Bruttokaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen 
17

 StaLa Mikrozensus ï Zusatzerhebung Wohnen - 2010 


